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I.

Allgemeine Grundsätze

§ 1
(1) Diese Verordnung gilt für alle Mitarbeiter der zen

tralen und örtlichen Organe der staatlichen Verwaltung, 
der mit Haushaltsmitteln ausgestatteten Institutionen und 
Einrichtungen und der Verwaltungen Volkseigener Be
triebe (WB), soweit nicht eine besondere Disziplinarord
nung gültig.ist.

(2) In den volkseigenen Betrieben gilt diese Verordnung 
nur für die Leiter und Direktoren, ferner für die techni
schen und kaufmännischen Direktoren bzw. Leiter, die 
Direktoren für Arbeit sowie für die Hauptbuchhalter, die 
Kaderleiter, die Leiter der Abteilung Planung, Investitio
nen und Betriebswirtschaft und die Hauptdispatcher.

§ 2
Mitarbeiter der staatlichen Verwaltungsorgane sind Bür

ger, die durch Ernennung oder Arbeitsvertrag eine Tätig
keit bei staatlichen Verwaltungsorganen ausüben und da
für Gehalt beziehen.

II.
Pflichten und Rechte der Mitarbeiter 
der staatlichen Verwaltungsorgane

§3
(1) Die Mitarbeiter der staatlichen Verwaltungsorgane 

der Deutschen Demokratischen Republik haben die Inter
essen der Macht der Arbeiter und Bauern jederzeit zu ver
treten, diese Macht zu festigen und zu schützen. Sie müs-
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